
 
 

mit den Kirchorten St. Cosmas und Damian, St. Nikolaus und St. Martin  

 

Schutzkonzept für Gottesdienste in den Kirchen 
unserer Kirchgemeinde St. Gerhard 
 
Oberstes Ziel dieses Konzeptes ist es, die Ansteckung und/oder Ausbreitung der Sars- 
CoV-2-Viren in unseren Gottesdiensten nach Möglichkeit zu verhindern. 
 
Präambel:  

Nach Wochen, in denen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten, kann nun 

insbesondere die Heilige Messe am Sonntag wieder mit Gemeindemitgliedern gefeiert 

werden. Dabei sind wir natürlich weiterhin verpflichtet, die Gesundheit aller 

Gottesdienstteilnehmer1 zu schützen. Deshalb müssen die gottesdienstlichen 

Versammlungen so gestaltet werden, dass die Gefahr der Ansteckung mit dem Covid-19-

Virus maximal vermieden wird. 

Allgemeine Grundlage sind die staatlichen Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden 

Fassung. Diese sind zwingend einzuhalten, ebenso wie die nachfolgenden Festlegungen, 

die die staatlichen Vorgaben mit Bezug auf die Gottesdienste ergänzen. Das 

Dauerinfektionsschutzkonzept stellt eine Fortschreibung des Schutzkonzeptes für 

öffentliche Gottesdienstfeiern im Bistum Erfurt in Zeiten der Corona-Krise vom 

23.04.2020 dar. 

 
Der Kirchenraum: 
Die Gottesdienste dürfen in unserer Kirchgemeinde nur in Kirchen gefeiert werden, die 
die räumlichen Gegebenheiten dafür mitbringen.  
 
Im Kirchenraum erfolgt eine Markierung der möglichen Sitzplätze die einen 
Mindestabstand von 1,5 m voneinander haben müssen. Vor dem Kommuniongang 
werden die Gläubigen nochmals darauf hingewiesen, den Mindestabstand einzuhalten. 
 
Da die Empore in St. Cosmas und Damian, Geisleden nur einen Zugang hat, bleibt diese 
weiterhin geschlossen.  
In der Pfarrkirche St. Gerhard kann die Empore genutzt werden, da sie 2 Aufgänge hat. 
 
Unsere Kirchenräume bieten Platz für folgende Personenanzahl: 
St. Gerhard (Heiligenstadt)  =  76 Personen 
St. Cosmas und Damian  =  68 Personen 
St. Nikolaus (Heuthen)  =  unter freiem Himmel (ufH) 
St. Martin (Flinsberg)  =  unter freiem Himmel (ufH) 
 

 
1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen 
differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche und intersexuelle Form gleichberechtigt ein. 



An den Ein- und Ausgängen unserer Kirchen stehen ausreichend Desinfektionsmittel 
bereit. Die Türklinken und -griffe werden vor und nach jedem Gottesdienst gründlich 
desinfiziert. 
Das dafür vorgesehene Personal ist eingewiesen. Nach jedem Gottesdienst werden die 
Bänke desinfiziert.  
Die liturgischen Geräte für den Gottesdienst werden personalisiert. 
 
Die Anmeldung: 
Auf behördliche Anordnung sind beim Betreten der Kirche, Name und Wohnort der 
Gottesdienstbesucher zu erfassen. Dies gilt ausschließlich zum Nachvollziehen möglicher 
Infektionswege. Die Listen werden nach 3 Wochen vernichtet.  
 
Die Teilnehmerzahl für jeden Gottesdienst ergibt sich aus der Größe der Kirche, und der 
Struktur der Mitfeiernden.  
Eine Familie kann gemeinsam in eine Bank gehen ohne den Mindestabstand einzuhalten. 
Die Bank davor und die Bank danach muss dann jedoch frei bleiben. 
 
Bitte vermeiden Sie Ansammlungen vor der Kirche.  
Die Teilnahme am Gottesdienst geschieht auf eigene Gefahr. 
Personen die zu einer Coronarisikogruppe gehören, werden zum Selbstschutz darauf 
hingewiesen, auf die Mitfeier des Gottesdienstes zu verzichten. 
 
Der Zutritt zur Kirche wird durch Ordnungskräfte begleitet, die auch auf die 
vorgeschriebene Sitzordnung und Wege in der Kirche hinweisen. Personen, die 
augenscheinliche Symptome einer Infektion aufweisen, dürfen die Kirche nicht betreten.  
Den Gottesdienstbesuchern wird eine Mundnaseschutz empfohlen. 
 
Unbenommen dessen gelten alle Anordnungen des Schutzkonzepts des Bistums Erfurt 
vom 14. Mai 2020. 
 
Heiligenstadt, 18. Mai 2020 
 
 
 

 
Ludger Dräger, Pfarrer 


